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Nr. 15

30.Jahrgang Die BernerWorhe 1940
Bern, 13. April.

Ein Blatt für heimatliche Art und Kunst

SBûê iff „neutral"?
Son Dr. £>. ©tratym

II- *)
JReutral fein helfet — bas motten voir hier roieber noraus»

fehicfen, — nach ber Definition bes fchroeigerifchen Staatsrechts»
tehrers 3. ©. Vtuntfchti: 2lm Krieg nicht teilnehmen ttnb feinen
her Kriegfübrenben begünftigen. Diefe Definition bietet neben
bem Sorteil ber igrofeen -Einfachheit auch ben ber unmifenerftänb»
liehen Klarheit. 2tber fie ift ber fomptigierten SDfannigfaltigfeit
ber tatfächlichen Verhättniffe in feiner Vkife geroachfen. Ks be»

fteht fein Sroeifet, bafe bas 2Bort „neutrat" in feiner alten unb
(anbtäufigen Vebeutung febr fchroanfertben Deutungen unter»
morfen ift.

Vereits im legten Kriege hatte fich bie allgemeine grunb»
fähliche 2tuffaffung herausgebitbet, groifchen ben ffanblungen
eines neutralen Staates unb benen bes Staats b Ii r g e r s
3U unterfrfjeiben. Dem Staat ift oietes oerboten, mas ber ©in»
3elne, ohne bie Steutratitätspflichten 31t nertefeen, ungehinbert
tun barf.

Die JR e u t r a t i t ä t eines Staates
hat fotgenbe altgemeingültige Vorausfefeungen: 1. Die ftare unb
mieberholte VMtlenserftärung ber oerantroorttichen Regierung
neutrat fein gu motten, — unb 2. bie 2lnerfennumg biefer ©r»
ftärung burch bie anbereu Staaten unter ©eroährleiftung ihrer
3lefpeftierung.

©s genügt nicht, bafe biefe ©rftärung, neutrat fein 3U mot»
ten, einfeitig 00m Neutralen aus erfolgt. Sie mufe non ben an»
heren Staaten auch anerfannt merben. Steutratität ift eine
toecbfelfeitige Vegiehung unter ben Staaten. Sur VMttenserftä»
rung bes ©inen, bes fReutraten, gehört notroenbigerroeife bie
ÏÏnerfennung biefer SBittenserftärung unb bie ©rftärung, fie
refpeftieren 31t motten, burch bie anbern. Dies oergifet man heute
oft. Sßenn mir neutrat fein motten, fo glaubt man, haben in
erfter ßinie m i r, b. h- unfere ^Regierung, unfer Vartament unb
unfer Votf gu beftimmen, mas neutrat fei, unb uns bies nicht
»ou aufeen auffchutmeiftern 3U taffen. ftßenn uns bie fremben
teiegführenben fDtächte fagen, roie mir uns gu oerhatten hätten,
um neutrat gu fein, fo fei bas gteicfebebeutenb mie mir ihnen
tagen mürben, mie fie Krieg 3U führen hätten. Diefes geht uns
nichts an, Jenes fie nichts. Steutratität ift unfere Selbftbe»
fejmmung. 2Bir motten neutrat fein, uns am Krieg ber anberen
nicht beteiligen, feinen ber Kriegfübrenben begünftigen, — altes
ährige oerfteht fich ®on fetbft.

Dies ift nur teitmeife richtig. Die ©rftärung unferes 2BitIens
3ur fReutratität ift gmar ein potitifches ^Programm,
has burch feine Jahrhunberteatte Drabition unb burch feine 23er»

anferung in .unferer Vunbesnerfaffung (2lrt. 85, Siff- 6 unb
2trt. 102, Siff. 9) befonbere übergeugungsfraft hat. Diefe ©r»
ftärung altein ift aber nicht imftanbe, für fich altein bie anberen
Staaten gu ihrer 2tnerfennung 3m gmingen. Die Stnerfennung
ift, menn fie erfolgt, ein freier potitifcher SBitlensaft, ber aber
ucehrfach in internationalen 2tbfommen unb Verträgen feine
rechtliche gormulierung gefunben hat. Unb gerabe biefe frei»
Willig e 2t n e r f e n n u n g burch bie grembftaaten ift ein
öffentliches 9Jtoment unferer fReutratität.

Sehen mir biefe 2tbfommen unb Verträge näher an, bann
mirb uns bie SSöechfetfeitigfeit ber fReutratitätsbegiehung ohn'e

Siehe 9tr. 14 bei; Seiner SBodje Pom 6. Slprit 1940 uttb 9tr. 35 Pom 2. September 1939, too bie
unitepung imb bie gefc£)iiï)ttichen ©rutiblagen ber fcfitoeigerifcfientReutralttät ausführlich bargeftetlt finb.

meiteres ftar. Unfere ÜReutratität beruht in erfter fiinie -auf ber
Varifer ©rftärung 00m 20. fRouember 1815, in metcher bie fünf
europäifchen ©rofemächte unb Portugal bie „förmticheunb
rechtsfräftige 2lnerfennung ber i m m e r tu ä b

renben fReutratität ber Schmeig" unb „ben
un-o erlebten unb unnertetjbaren 23 e ft a n b

ihres © eh i et es" gemährteifteten. „Die ÜReutratitäi unb
Unoertefebarfeit ber Schmeig, fomie ihre Unabhängigfeit non
jebem fremben ©inftufe entfpreche ben mähren 3n
tereffen aller europäifchen Staaten". 3m 2Xrt.

435 bes Verfaitter»Vertrages mürben biefe in ber ©rftärung
nom 20. fRonember 1815 niebergelegten Suficherungen ber JReu»

tratität unb Unoertefetichfeit ber Schmeig als „intern afin»
nate Serbin blichfeiten gur 2tufrechterhat»
tung bes griebens" anerfannt. Da ber Vötferbunb eine
JReutralität im ftrengen Sinn nicht anerfannte, nietmebr feine
SRitgtieber in gemiffen gälten gu fganbtungen oerpflichtete, bie
mit ber fnftorifchen fReutratität ber Schmeig nicht nereinbar
fchienen, machte ber fchmeigerifche 23unbesrat feinen SSeitritt non
ber ausbrücflichen 2tnerfennung ber

bauernben JR e u t r a I i t ä t
ber Schmeig abhängig. Der Vötferbunbsrat trat auf biefen 23or»

behalt ber Sctyneig in mohtmottenbem Sinne ein, unb ber Vei»
tritt ber Schmeig gum 23ölferbunb mürbe mit ber ausbrücfliehen
©rftärung angenommen, bafe bie bauernbe fchmeigerifche fReu»

tratität imgntereffe bes allgemeinen griebens
g erecht fertigt unb baher mit ber 23ötfer
bitnbsfafeung nereinbar fei.

Daburch hat fich bie Schmeig für ihre JReutratität bie 2tn»

erfennung alter ÜRitgtieber bes Völfetbunbes gefiebert, unb eine
©arantie ihrer fReutratität erhatten, mie fie fonft fein anberer
Staat befifet.

©s mar btofe eine ftare gotgeriefetigfeit, bafe fich bie Schmeig
non ben Konfeguengen bes 2trt. 16 bes 23ötferbunbspaftes, ber
gegen einen enentuetten griebensbrecher öfonomifche, perfön»
liehe unb mititärifche Sanftionen norfah, formell tosfagte. Dies
gefchah in einer fRefolution, ber fog. Sonboner ©rftä»
rung, metche nom Vötferbunbsrat am 13. 2. 1920 angenom»
men mürbe. Sie befreit bie Schmeig non ber Verpflichtung, „an
einer mititärifchen Stftion teitgunehmen ober ben Durchmarfch
frember Druppen gugutaffen ober bie Vorbereitung mititärifcher
Unternehmungen auf ihrem ©ebiet gu butben". Dagegen erftärte
bie Schmeig bie Vfltchten ber Sotibarität, bie ihr aus ihrer
ÏRitgtiebfchaft bes Vötferbunbes ermachfen, anerfennen gu mot»
ten, nor altem bie Verpflichtung, „an ben nom Vötferbunb ner»
langten fommergietten ùnb finangietten JÏRafenahmen gegenüber
einem bunbesbrüchigen Staat mitgumirfen". ,,©s nerfteht fich

non fetbft", fo äufeerte fich Vunbesrat ÏRotta in einer am 10.
Degember nor bem Vötferbunbsrat gehaltenen fRebe, „bafe bie
Schmeig ihre mititärifche JReutratität beigubehalten gebenft; fie
lehnt aber bie Vfticfeten ber öfonomifchen Sotibarität nicht ab.
Sie ift bereit, auch an ihrem Ort bie öfonomifche 2Baffe gegen
ben geinb bes SRenfchengefchtechts gu gebrauchen, aber unter
Veöingungen, metche nereinbar finb mit bem Vegriff ber fReu»

tratität, fo roie er für bie Schmeig anerfannt morben ift."

(gortfeçung forgt)

dir. 15

Z0. sablAM^ MeVernerMche 1940
Kern, iz. Hpril.

kin klatt tür beimatlicbe ^.rc unck Liunst

Was ist „neutral"?
Von vr. H. Strahm

Ik")
Neutral sein heißt — das wollen wir hier wieder voraus-

schicken, — nach der Definition des schweizerischen Staatsrechts-
lehrers I, C. Bluntschli: Am Krieg nicht teilnehmen und keinen
der Kriegführenden begünstigen. Diese Definition bietet neben
dem Vorteil der großen Einfachheit auch den der unmißverständ-
lichen Klarheit. Aber sie ist der komplizierten Mannigfaltigkeit
der tatsächlichen Verhältnisse in keiner Weise gewachsen. Es be-
steht kein Zweifel, daß das Wort „neutral" in seiner alten und
landläufigen Bedeutung sehr schwankenden Deutungen unter-
worsen ist.

Bereits im letzten Kriege hatte sich die allgemeine gründ-
sätzliche Auffassung herausgebildet, zwischen den Handlungen
eines neutralen Staates und denen des Staats bür ger s
Zu unterscheiden. Dem Staat ist vieles verboten, was der Ein-
zelne, ohne die Neutralitätspflichten zu verletzen, ungehindert
tun darf.

Die Neutralität eines Staates
hat folgende allgemeingültige Voraussetzungen: 1. Die klare und
wiederholte Willenserklärung der verantwortlichen Regierung
neutral sein zu wollen, — und 2. die Anerkennung dieser Er-
klärung durch die anderen Staaten unter Gewährleistung ihrer
Respektierung.

Es genügt nicht, daß diese Erklärung, neutral sein zu wol-
len, einseitig vom Neutralen aus erfolgt. Sie muß von den an-
deren Staaten auch anerkannt werden. Neutralität ist eine
wechselseitige Beziehung unter den Staaten. Zur Willenserklä-
rung des Einen, des Neutralen, gehört notwendigerweise die
Anerkennung dieser Willenserklärung und die Erklärung, sie
respektieren zu wollen, durch die andern. Dies vergißt man heute
oft. Wenn wir neutral sein wollen, so glaubt man, haben in
erster Linie wir, d. h. unsere Regierung, unser Parlament und
unser Volk zu bestimmen, was neutral sei, und uns dies nicht
von außen aufschulmeistern zu lassen. Wenn uns die fremden
kriegführenden Mächte sagen, wie wir uns zu verhalten hätten,
um neutral zu sein, so sei das gleichbedeutend wie wir ihnen
sagen würden, wie sie Krieg zu führen hätten. Dieses geht uns
nichts an, jenes sie nichts. Neutralität ist unsere Selbstbe-
stimmung. Wir wollen neutral sein, uns am Krieg der anderen
nicht beteiligen, keinen der Kriegführenden begünstigen, — alles
übrige versteht sich von selbst.

Dies ist nur teilweise richtig. Die Erklärung unseres Willens
Zur Neutralität ist zwar ein politisches Programm,
das durch seine jahrhundertealte Tradition und durch seine Ver-
ankerung in unserer Bundesverfassung (Art. 85, Ziff. 6 und
Art. 102, Ziff. 9) besondere Überzeugungskraft hat. Diese Er-
klärung allein ist aber nicht imstande, für sich allein die anderen
Staaten zu ihrer Anerkennung zu zwingen. Die Anerkennung
ist, wenn sie erfolgt, ein freier politischer Willensakt, der aber
wehrfach in internationalen Abkommen und Verträgen seine
rechtliche Formulierung gefunden hat. Und gerade diese frei-willige Anerkennung durch die Fremdstaaten ist ein
wesentliches Moment unserer Neutralität.

Sehen wir diese Abkommen und Verträge näher an, dann
wird uns die Wechselseitigkeit der Neutralitätsbeziehung ohne

Siehe Nr. 14 der Berner Woche vom 6. April 1340 und Nr. 3S vom 2. September 1939, too die
rmtztehung und die geschichtlichen Grundlagen der schweizerischen Neutralität ausführlich dargestellt sind.

weiteres klar. Unsere Neutralität beruht in erster Linie aus der
Pariser Erklärung vom 20. November 1815, in welcher die fünf
europäischen Großmächte und Portugal die „ förmlichen» d

rechtskräftige Anerkennung der immerwäh-
renden Neutralität der Schweiz" und „den
unverletzten und unverletzbaren Be st and
ihres Gebietes" gewährleisteten. „Die Neutralität und
Unverletzbarkeit der Schweiz, sowie ihre Unabhängigkeit von
jedem fremden Einfluß entspreche den wahren In-
teressen aller europäischen Staaten". Im Art.
435 des Versailler-Vertrages wurden diese in der Erklärung
vom 20. November 1815 niedergelegten Zusicherungen der Neu-
tralität und Unverletzlichkeit der Schweiz als „internatio-
nale Verbindlichkeiten zur Aufrechterhal-
tung des Friedens" anerkannt. Da der Völkerbund eine
Neutralität im strengen Sinn nicht anerkannte, vielmehr seine

Mitglieder in gewissen Fällen zu Handlungen verpflichtete, die
mit der historischen Neutralität der Schweiz nicht vereinbar
schienen, machte der schweizerische Bundesrat seinen Beitritt von
der ausdrücklichen Anerkennung der

dauernden Neutralität
der Schweiz abhängig. Der Völkerbundsrat trat aus diesen Vor-
behalt der Schweiz in wohlwollendem Sinne ein, und der Bei-
tritt der Schweiz zum Völkerbund wurde mit der ausdrücklichen
Erklärung angenommen, daß die dauernde schweizerische Neu-
tralität im Interesse des allgemeinen Friedens
gerechtfertigt und daher mit der Völker-
bundssatzung vereinbar sei.

Dadurch hat sich die Schweiz für ihre Neutralität die An-
erkennung aller Mitglieder des Völkerbundes gesichert, und eine
Garantie ihrer Neutralität erhalten, wie sie sonst kein anderer
Staat besitzt.

Es war bloß eine klare Folgerichtigkeit, daß sich die Schweiz
von den Konsequenzen des Art. 16 des Völkerbundspaktes, der
gegen einen eventuellen Friedensbrecher ökonomische, person-
liche und militärische Sanktionen vorsah, formell lossagte. Dies
geschah in einer Resolution, der sog. Londoner Erklä-
rung, welche vom Völkerbundsrat am 13. 2. 1920 angenom-
men wurde. Sie befreit die Schweiz von der Verpflichtung, „an
einer militärischen Aktion teilzunehmen oder den Durchmarsch
fremder Truppen zuzulassen oder die Vorbereitung militärischer
Unternehmungen aus ihrem Gebiet zu dulden". Dagegen erklärte
die Schweiz die Pflichten der Solidarität, die ihr aus ihrer
Mitgliedschaft des Völkerbundes erwachsen, anerkennen zu wol-
len, vor allem die Verpflichtung, „an den vom Völkerbund ver-
langten kommerziellen und finanziellen Maßnahmen gegenüber
einem bundesbrüchigen Staat mitzuwirken". „Es versteht sich

von selbst", so äußerte sich Bundesrat Motta in einer am 10.
Dezember vor dem Völkerbundsrat gehaltenen Rede, „daß die
Schweiz ihre militärische Neutralität beizubehalten gedenkt; sie

lehnt aber die Pflichten der ökonomischen Solidarität nicht ab.
Sie ist bereit, auch an ihrem Ort die ökonomische Waffe gegen
den Feind des Menschengeschlechts zu gebrauchen, aber unter
Bedingungen, welche vereinbar sind mit dem Begriff der Neu-
tralität, so wie er für die Schweiz anerkannt worden ist."

(Fortsetzung folgt)
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